
Scheidungsquote wieder rückläufig
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Nach der Trennung richti
Mit einem Ehevertrag lassen sich im Scheidungsfall viele S

Fast jede zweite Ehe in der
Schweiz endet mit einer Schei-
dung. Wie dann der Güterstand
aufgeteilt wird, regelt automa-
tisch das Gesetz. Alternativ kann
man aus zwei Formen von
Eheverträgen wählen.

Marie-Astrid Langer

Man schwor sich ewige Treue, endlose
Liebe, bis dass der Tod einen scheide –
doch nach einigen Jahren oder gar
Monaten der Ehe sind solche Gelübde
oft vergessen. Fast jede zweite Ehe in
der Schweiz endet mit einer Scheidung.
In vielen Fällen ist damit auch der
Rosenkrieg sicher: Wer bekommt das
Auto, das Haus, das Depot?

Scheidung als Realität
Nach einer Trennung stellen sich viele
Fragen, deren Beantwortung gar nicht
einfach ist; zumal sich die objektiven
Sachverhalte oft mit Emotionen und ge-
brochenen Herzen mischen. Ein Ehe-
vertrag kann helfen, viele dieser Fragen
im Vorhinein und mit kühlem Kopf zu
klären. Zwar gilt der Vorschlag eines
Ehevertrags gemeinhin als unroman-
tisch, als Zeichen von Misstrauen und
schlechtes Omen für die Ehe. Doch die
steigende Zahl an Scheidungen sollte
Grund genug sein, sich im Vorhinein
Gedanken zu machen, was im Fall einer
Trennung mit den Gütern passiert: Ge-
mäss den neusten Zahlen vom Bundes-
amt für Statistik wurden 2011 43,2% der
Schweizer Ehen geschieden; eine Ehe
hielt im Durchschnitt knapp 15 Jahre
(vgl. Grafik).

Schliesst ein Paar keinen Ehevertrag
ab, regelt im Scheidungsfall das Gesetz
die Güteraufteilung (Zivilgesetzbuch
[ZGB] Art. 181 ff.). Es gilt automatisch
die sogenannte Errungenschaftsbeteili-
gung: Jeder behält sein «Eigengut», also
die Vermögensbestandteile, die er oder
sie bereits vor der Hochzeit hatte oder
die während der Ehe unentgeltlich hin-
zugekommen sind. Das Vermögen, das
die Partner während der Ehe entgeltlich
angehäuft haben, also die «Errungen-
schaft», wird halbiert. Dazu zählen
neben dem Gehalt auch Leistungen von
Pensionskassen, die Erträge des Eigen-
guts und Entschädigungen wegen Ar-
beitsunfähigkeit.

Möchte ein Ehepaar hingegen, dass
bei einer Scheidung das Vermögen
anders aufgeteilt wird, als es die gesetz-
liche «Errungenschaftsbeteiligung» vor-
sieht, dann benötigt es einen Ehever-
trag. Dieser kann entweder vor der Ehe-
schliessung oder zu jedem Zeitpunkt

während der Ehe gemacht werden. Es
kommen nur zwei Formen der Güter-
aufteilung infrage: Die «Gütertren-
nung» oder die «Gütergemeinschaft».

Bei einer Gütertrennung bleiben die
Vermögen der Partner selbst während
der Ehe strikt getrennt. Jede Neu-
anschaffung gehört entweder dem einen
oder dem anderen Partner; jeder muss
für sich finanziell sorgen. Bei einer
Gütergemeinschaft dagegen verschmel-
zen die Vermögen der Partner, die sie
vor und nach der Hochzeit haben, mit-
einander. Man differenziert nicht mehr
zwischen Eigengut und Errungenschaft,
im Scheidungsfall wird grundsätzlich
alles halbiert. Allerdings lassen sich
auch einzelne Güter von der Güter-
gemeinschaft ausnehmen. Dies ist bei-
spielsweise sinnvoll, wenn ein Partner
während der Ehe eine Immobilie kauft
oder eine Firma gründet und diese aus
der Gütergemeinschaft heraushalten
möchte, um im Scheidungsfall einen
Zwangsverkauf zu verhindern.

Ein Ehevertrag bietet sich aber auch
an, wenn die Partner die Erbreihenfolge
ändern wollen. Die gängige Errungen-
schaftsbeteiligung sieht vor, dass im
Todesfall eines Ehepartners die ihm zu-
stehende Hälfte der Vermögensgewinne
unter den Erben aufgeteilt wird. Somit
müsste der zurückbleibende Ehepartner
möglicherweise Teile des gemeinsamen
Vermögens verkaufen, um die anderen
Erben auszuzahlen. In einem Ehever-
trag lässt sich diese Regelung so modifi-
zieren, dass im Todesfall eines Partners
das gesamte Vermögen aus der Ehe dem
Überlebenden zusteht. Zudem kann im
Ehevertrag festgelegt werden, welchem
nationalen Recht der Vertrag unter-
steht; das ist beispielsweise sinnvoll,
wenn Partner aus verschiedenen Län-
dern heiraten. Ein Ehevertrag kann ent-
weder über einen Rechtsanwalt oder
selbständig aufgesetzt werden – in je-
dem Fall muss er aber von beiden Par-
teien unterschrieben und notariell be-
urkundet werden. Der Notar muss auch
dafür sorgen, dass keiner der Partner
durch den Vertrag benachteiligt wird
und sich beide darüber im Klaren sind,
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Im Irrgarten der Liebe endet man oft in einer Sackgasse; Eheverträge helfen, einen finanzielle
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Lehren für Anleger
aus der Geschichte

Michael Ferber ^ «Geschichte wie-
derholt sich nicht, aber sie reimt sich»,
lautet ein Sprichwort, das dem ameri-
kanischen Schriftsteller Mark Twain

geringem Wachstum und deutlich hö-
heren Teuerungsraten. Für die Staaten
Südeuropas bestehe die hohe Wahr-
scheinlichkeit einer Drillingskrise mit
NZZ-INFOGRAFIK / efl.
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etztes Wort hat Gericht
otarielle Beurkundung garantiert
ings nicht, dass das zuständige Ge-
im Scheidungsfall den Ehevertrag
ennt. Sollten im Anhang oder im
ag selbst unverhältnismässige Re-
gen getroffen worden sein, könne
ericht den Ehevertrag ignorieren,
Susanne Crameri, Anwältin für
lienrecht in Zürich. Prinzipiell
ten sich zu wenige Paare Gedan-
ber die finanziellen Konsequenzen
he; dabei seien Scheidungen mitt-
ile so häufig. In ihrer mehr als

hrigen Arbeitserfahrung habe sie
enige Eheverträge abgeschlossen
wenn, dann seien dies meist Fälle

wohlhabenden Männern, die mit
ausländischen Partnerinnen vor

heschliessung eine Gütertrennung
nbaren. Besonders als Frau müsse
sich der Konsequenzen einer sol-

Gütertrennung bewusst sein.
t gelte in der Schweiz ja nach wie
ie klassische Rollenverteilung: Die
arbeitet nicht oder nur Teilzeit. Ein
ertrag mit Gütertrennung ist in so

Fall aber nachteilig für die Frau,
sie nicht am Vermögenszuwachs
annes partizipiert.

ele Paare seien mit der gesetzlichen
lung der Errungenschaftsbeteili-
zufrieden, sagt Crameri. Wichtig
er, dass sich die Partner der gesetz-
Automatismen im Scheidungsfall

sst seien. Hat man sich über die
ilung des Güterstands geeinigt, ga-
rt dies aber nicht, dass eine Schei-
friedlich vonstattengeht. Im Ge-
tz zu beispielsweise der deutschen
tsprechung regelt ein Ehevertrag in
chweiz nur den Güterstand. Unter-
ahlungen, die eventuell fällig wer-
müssen die Parteien trotzdem vor
ht aushandeln.
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Kursentwicklung der Bitcoins
2012, in Fr.
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zugeschrieben wird. Diese Redensart
ist auch eine der Grundthesen des
Buchs «Déjà-vu? Lehren aus histori-
schen Wirtschaftskrisen für eine zu-
kunftsorientierte Anlagestrategie».
Das von Ricardo Cordero herausge-
gebene Werk ist eine Koproduktion
der Finanzexperten Patrick Erne,
Christof Reichmuth und Cordero von
der Luzerner Bank Reichmuth sowie
des Zürcher Wirtschaftshistorikers
Tobias Straumann. Die Grundlage bil-
den ein interner Zyklus des Inner-
schweizer Finanzinstituts sowie ver-
schiedene Kundenpräsentationen.

Die Autoren stellen in «Déjà-vu?»
vier Krisentypen vor: Hyperinflation,
dargestellt am Beispiel Deutschlands
1922/23; Depression, verdeutlicht am
Beispiel der USA in den Jahren 1929
bis 1933; eine Zwillings- und Drillings-
krise, dargestellt anhand der Asien-
krise Ende der 1990er Jahre, sowie
Stagflation, aufbereitet anhand der
wirtschaftlichen Lage in den USA in
den 1970er Jahren. Davon abgeleitet
erfolgt die Analyse der derzeitigen
Situation in der Schuldenkrise. Im
letzten Kapitel ziehen die Autoren
Lehren aus den historischen Krisen
und geben Empfehlungen für eine zu-
kunftsgerichtete Anlagestrategie.

Was die derzeitige Lage in der Krise
angeht, kommen die Autoren zum
Schluss, dass der Prozess des Schulden-
abbaus (deleveraging) in Ländern wie
den USA, Grossbritannien, Spanien
und Italien noch nicht weit fort-
geschritten sei. Lediglich die Vereinig-
ten Staaten zeigten hier eine leicht
positive Entwicklung. Spanien und Ita-
lien drohe hingegen eine Phase der
Depression. Für die USA, Grossbri-
tannien sowie Mittel- und Nordeuropa
rechnen die Autoren mit dem Szenario
einer Stagflation, also einer Phase mit

einem Austritt einzelner Länder aus
dem Euro, Währungsabwertungen so-
wie Schuldenrestrukturierungen.

Aus Sicht der Autoren geht es in
einer Krise für Anleger weniger dar-
um, von dieser zu profitieren, sondern
diese möglichst unversehrt zu über-
stehen. Es gelte, die Risiken zu mei-
den und das Vermögen aus betroffe-
nen Ländern abzuziehen. Stattdessen
seien etwa Gold und nicht betroffene
Währungen zu empfehlen, auch die
Aktien global tätiger Unternehmen
eigneten sich als Anlage. Habe die
Krise dann einmal ihren Zenit über-
schritten, so gelte es, Chancen zu nut-

zen. So seien nach einer Währungs-
abwertung die Aktien von Unterneh-
men aus besonders betroffenen Län-
dern oft attraktiv.

«Déjà-vu?» ist verständlich ge-
schrieben und enthält eine Vielzahl an
Anlageempfehlungen für die Krise.
Die historischen Beispiel-Situationen
zeigen, wie sich Anlageklassen in frü-
heren Krisen entwickelt haben. Dar-
aus können Anleger Nutzwert ziehen,
auch wenn das entsprechende Timing
nicht einfach sein dürfte. Das Buch ist
kurz und bündig gefasst und wirkt
nicht «zusammengewürfelt», obwohl
es sich auf verschiedene Kundenprä-
sentationen stützt. So lässt es sich aus
der Geschichte lernen.
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Ricardo Cordero
(Hrsg.): Déjà-vu? Leh-
ren aus historischen
Wirtschaftskrisen für
eine zukunftsorientierte
Anlagestrategie. NZZ-
Libro, Zürich. 268 S., 38 Fr.
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Vorsicht vor Bitcoins
Nachfrage nach illegalen Drogen treibt den Kurs der Währung

cri. ^ Die Wirtschafts- und Finanzkrise
hat das Interesse an alternativen Wäh-
rungen blühen lassen. Dazu zählen auch
Bitcoins. Das digitale Zahlungsmittel
wird seit Anfang 2009 im Internet ver-
breitet. Es sorgte nach seiner Einfüh-
rung für verschiedene Skandale. Diese
führten zwar dazu, dass das virtuelle
Zahlungsmittel immer argwöhnischer
betrachtet wird, dennoch hat es bisher
überlebt. Der Kurs ist in den letzten
Monaten sogar im Trend klar gestiegen
und hat alle anderen Währungen der
Welt hinter sich gelassen. Am Freitag,
dem 22. Dezember, waren Fr. 12.34 nö-
tig, um eine Einheit der künstlichen
Währung zu erwerben. Anfang des Jah-
res wurden dafür nicht einmal ganz 4 Fr.
benötigt.

Bitcoin mag zwar eine brillante Idee
sein, eine Währung unabhängig von
Regierungen und Zentralbanken paral-
lel zu anderen Zahlungsmitteln einzu-
führen und zu verwenden. Allerdings
hat sie ein grosses Problem, nämlich die
Anonymität. Die Tatsache, dass sich
Transaktionen nicht nachvollziehen las-
sen, verführt zu allerlei illegalen Aktivi-
täten. So lassen sich etwa auf der Web-
site «Silk Road» – sie ist nicht frei zu-
gänglich, sondern nur über private, ver-
schlüsselte Netzwerke erreichbar – Pro-
dukte kaufen, die ausschliesslich mit
Bitcoins bezahlt werden dürfen. Dort
werden verschiedene Waren gehandelt,
unter anderem verbotene Medikamente
und Rauschmittel.

Eine Studie der Carnegy Mellon
University zeigt, dass auf der Plattform
in der ersten Hälfte des laufenden Jah-

res knapp 2 Millionen Dollar im Monat
umgesetzt wurden. Der Handel mit
Marihuana führte zu Spitzenerlösen.
Schliesslich war das Rauschmittel im
betrachteten Zeitraum mit einem
Marktanteil von nicht ganz 14% das ge-
fragteste Produkt.

Die Analyse offenbarte auch einen
bemerkenswerten Zusammenhang zwi-
schen der Nachfrage nach illegalen Dro-
gen und der Kursentwicklung der Bit-
coins im Vergleich mit den regulären
Währungen. Die zunehmende Nach-
frage nach Drogen auf der «Silk Road»
habe quasi inflationären Charakter an-
genommen und den Kurs der dort ver-
wendeten Währung nach oben getrie-
ben, erklären die Wissenschafter der
amerikanischen Universität pragma-
tisch. Sie halten es für das Einfachste,
den Handel mit der virtuellen Währung
zu stören, um den illegalen Drogen-
umsatz zu unterbinden. Aus diesem
Grund muss man wohl mit Turbulenzen
an diesem internationalen Markt in den
kommenden Monaten rechnen.
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